
I. Allgemeines
1. Sämtlichen Verträgen mit uns liegen ausschließlich unsere nachstehenden 
Bedingungen zugrunde. Jede Abweichung von diesen Bedingungen sowie sonstige 
Nebenabreden bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit unserer Bestätigung. Entgegenstehen-
den Geschäftsbedingungen widersprechen wir hiermit ausdrücklich. Der Besteller 
erkennt die alleinige Geltung unserer Lieferbedingungen an.
2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vertragliche Verpflichtungen mit uns bestehen 
erst nach einer Vertragsbestätigung durch uns.

II. Preise
1. In unseren Angeboten genannte Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der 
Angebotsabgabe zugrunde liegenden Auftragsdaten unverändert bleiben. Preisände-
rungen vereinbarter Preise sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und 
vereinbartem Liefertermin mindestens 4 Monate liegen und nach Vertragsabschluss 
die tariflichen Ecklöhne des für uns geltenden Tarifvertrags oder unsere Listenpreise 
hinsichtlich der zu liefernden Ware sich geändert haben. In diesem Fall können wir 
den Preis entsprechend der Änderung anpassen. Dies gilt sinngemäß auch für die 
Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer und für den Fall, dass sich die Lieferung der 
Ware verzögert, weil der Besteller seiner Verpflichtung, die Ware rechtzeitig abzuneh-
men, nicht nachkommt.
2. Unsere Preise gelten ab Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versiche-
rung und sonstige Versandkosten nicht ein.
3. Die Preise enthalten keine Umsatzsteuer. Diese wird entsprechend den gesetzli-
chen Bestimmungen zusätzlich in Rechnung gestellt.
4. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Bestellers einschließlich der 
Kosten des dadurch verursachten Maschinenstillstandes werden dem Besteller 
gesondert in Rechnung gestellt. Als solche gelten auch die Wiederholung von 
Probeandrucken, die vom Besteller wegen geringfügiger Abweichung von der Vorlage 
verlangt werden.
5. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probedrucke, Muster, Korrekturabzüge und ähnliche 
Vorarbeiten, die der Besteller veranlasst, werden berechnet, falls nichts Gegenteiliges 
vereinbart ist.

III. Zahlungsbedingungen
1. Zahlungen sind sofort nach Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Etwaige 
Skontovereinbarungen beziehen sich nicht auf Fracht, Porto, Versicherung oder 
sonstige Versandkosten.
2. Wechsel und Schecks nehmen wir stets nur erfüllungshalber an. Wechsel nehmen 
wir im Übrigen nur aufgrund vorheriger schriftlicher Vereinbarung an. Scheck- und 
Wechselkosten trägt der Besteller.
3. Der Besteller kann gegen unsere Zahlungsansprüche nur aufrechnen, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns nicht bestritten sind. Auch 
Zurückbehaltungsrechte kann der Besteller nur ausüben, wenn seine Gegenansprü-
che rechtskräftig festgestellt oder von uns nicht bestritten sind.

IV. Lieferungen/ Verzug
1. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich bestätigt werden. 
Wird der Vertrag schriftlich abgeschlossen, bedarf auch die Bestätigung des Lieferter-
mins der Schriftform.
2. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang 
sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen und Informationen sowie die 
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen 
durch den Besteller voraus. Werden die Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so 
verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu 
vertreten haben.
3. Ist die Nichteinhaltung vereinbarter Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, 
Krieg, Aufruhr, Terror oder ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, zurückzu-
führen, so verlängern sich die Fristen angemessen.
4. Kommen wir in Verzug, kann der Besteller, sofern er nachweist, dass ihm hieraus 
ein Schaden entstanden ist, eine Entschädigung für jede vollendete Woche des 
Verzuges von je 0,5%, insgesamt jedoch höchstens 5% des Preises für den betroffe-
nen Teil der Lieferungen verlangen.
5. Schadenersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung und 
statt der Leistung die über die in Ziffer 4. genannten Grenzen hinausgehen, sind in 
allen Fällen verzögerter Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetzten Frist 
zur Lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des 
Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Vom Vertrag kann der Besteller im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung der Lieferung 
von uns zu vertreten ist.
6. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen 
Frist zu erklären, ob er wegen einer Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt 
und/ oder Schadenersatz statt der Leistung verlangt oder auf Lieferung besteht.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an gelieferten Waren vor bis unsere sämtlichen 
Forderungen gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung einschließlich der 
künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlosse-
nen Verträgen beglichen sind. Dies gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche 
Forderungen von uns in eine laufende Rechnung aufgenommen wurden oder der 
Saldo gezogen und anerkannt ist.
2. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang berechtigt. Er tritt schon jetzt die aus der Weiterveräußerung 
entstehenden Forderungen in voller Höhe an uns ab. Wir nehmen die Abtretung 
hiermit an.
3. Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 20% übersteigt, sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe 
verpflichtet.

VI. Sachmängelhaftung
Für Sachmängel haften wir wie folgt:
1. Diejenigen Teile sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern oder neu zu 
liefern, die innerhalb der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern 
dessen Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10% stellen keinen Sachmangel dar und berechti-
gen nicht zur Geltendmachung von Sachmängelansprüchen; es wird indes nur die 
tatsächlich gelieferte Menge berechnet.
Entwürfe, Vorlagen sowie sonstige vom Besteller zur Verfügung gestellte Unterlagen 
einschließlich Datenträger sind nicht von uns zu prüfen, so dass auf fehlerhafte, vom 
Besteller zur Verfügung gestellte Entwürfe usw. zurückzuführende Mängel von uns 

nicht zu vertreten sind.
2. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz 
längere Fristen verbindlich vorschreibt.
3. Der Besteller hat Sachmängel uns gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen.
4. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehal-
ten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu dem aufgetretenen Sachman-
gel stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge 
geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte 
die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen 
vom Besteller ersetzt zu verlangen.
5. Uns ist stets zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu gewähren.
6. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller – unbeschadet etwaiger 
Schadenersatzansprüche gemäß nachstehender Ziffer VIII. – vom Vertrag zurücktre-
ten oder die Vergütung mindern.
7. Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der 
vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbar-
keit und bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, 
die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.
8. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind 
ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der 
Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den bei Vertragsabschluss vereinbar-
ten Lieferort verbracht worden sind, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch.
9. Für Schadeneratzansprüche gilt im Übrigen nachstehende Ziffer VIII. (sonstige 
Schadenersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer VI. 
geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns oder unsere Erfüllungsgehilfen 
wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

VII. Unmöglichkeit/ Vertragsanpassung
1. Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Besteller berechtigt, Schadenersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch 
beschränkt sich der Schadenersatzanspruch des Bestellers auf 10% des Wertes 
desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in Gebrauch 
genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers 
zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
2. Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Ziffer IV. 3., z.B. Mobilmachung, 
Krieg, Aufruhr, Terror oder ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, die 
wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf 
unseren Betrieb erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und 
Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht 
uns das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Wollen wir von diesem Recht 
Gebrauch machen, so haben wir dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses 
unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem 
Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

VIII. Sonstige Schadenersatzansprüche
1. Schadenersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus 
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen.
2. Unsere Haftung wird je Schadensfall auf 2,5 Mio. € begrenzt.
3. Die Regelungen in den vorstehenden Ziffern 1. und 2. gelten nicht, soweit zwingend 
gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadener-
satz wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorherseh-
baren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 
Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit diesen Regelungen 
nicht verbunden.
4. Soweit dem Besteller nach dieser Ziffer VIII. Schadenersatzansprüche zustehen, 
verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist 
gemäß Ziffer VI. 2.

IX. Pauschalisierter Schadenersatz bei Annahmeverweigerung
Befindet sich der Besteller mit der Abnahme der von ihm bestellten Ware in Verzug 
und setzen wir ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Abnahme unserer 
Lieferung, so können wir nach Ablauf dieser Frist nach unserer Wahl anstatt Vertrags-
erfüllung eine Schadenspauschale verlangen, die sich auf 20% des Auftragswertes 
beläuft. Beiden Parteien bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass ein 
wesentlich höherer bzw. ein wesentlich geringerer oder überhaupt kein Schaden 
entstanden ist. Diese Regelungen über die pauschale Berechnung des Schadens 
gelten auch, wenn im Falle der Insolvenz des Käufers der Insolvenzverwalter von 
seinem Recht Gebrauch macht, den Vertrag nicht zu erfüllen.

X. Urheberrechte, Dauerverträge, Impressum
1. Der Besteller hat uns von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, wenn die 
Umsetzung der vom Besteller gemachten Vorgaben zur Herstellung der bestellten 
Ware zur Verletzung von Urheberrechten Dritter führen.
2. Verträge von unbestimmter Dauer über regelmäßig wiederkehrende Lieferungen 
können mit einer Friste von 3 Monaten zum Schluss eines Kalendermonates 
gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
3. Wir sind berechtigt, auf unseren Produkten in angemessener Weise auf unserer 
Firma hinzuweisen.

XI. Gerichtsstand, Erfüllungsort, Wirksamkeit
1. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbin-
dung mit Kaufleuten im Sinne des HGB, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen einschließlich Wechsel- und 
Scheckforderungen wird als Gerichtsstand – unbeschadet unseres Rechtes, Klage an 
jedem anderen gesetzlich begründeten Gerichtsstand zu erheben – Düsseldorf 
vereinbart.
2. Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts Gegenteiliges ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort.
3. Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer der vorstehenden 
Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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